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zum Kreistag am 23.10.2017, TOP 3 
Hinweis für die Presse: Bitte nicht vor dem Sitzungstermin veröffentlichen. 

Landkreis Ebersberg Ebersberg, 12.10.2017 

Az. 1/14/HH 2017 Zuständig: Brigitte Keller,  08092-823-211 

Vorgesehene Beratungsreihenfolge 
Kreistag am 23.10.2017, Ö 

 

Informationen über die Haushaltsentwicklung 2017 

 

Sitzungsvorlage 2016/2809 

I. Sachverhalt: 

Diese Angelegenheit wurde bereits behandelt im 
Kreis- und Strategieausschuss am 09.10.2017, TOP 4 

Cockpit: 

Die nachfolgende Grafik zeigt die geplanten und tatsächlich realisierten Jahresergebnisse 

von 2005 bis 2017:  

 

Seit 2013 sind die Ergebnisse wieder positiv und erreichten im Haushaltsjahr 2016 mit rund 

10,7 Mio. den bisher höchsten Wert. Darüber hinaus konnte noch eine Rückstellung für künf-

tige Erhöhungen der Bezirksumlage in Höhe von 3,2 Mio € gebildet werden 

Vertiefende Betrachtung: 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die IST-Ausgaben des Kreishaushalts jeweils vom 1.1. bis 

31.8. eines Jahres sowie in den beiden letzten Spalten den Haushaltsplan und die Planerfül-

lung. Die Analyse zeigt, dass 2017 die Erträge zu 63 % realisiert sind (2016 zu 66 %). Zum 

jetzigen Zeitpunkt liegen die Erträge leicht unter denen des Vorjahres aber über dem Stand 
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der linearen Betrachtung (67 %). Die Aufwendungen liegen bei 57 %, also deutlich unter der 

linearen Entwicklung. Die Nettobetrachtung des Ergebnisses liegt zum 31.08.2017 liegt bei – 

12 Mio €, und damit deutlich über der Planung 2017 (7,9 Mio €). 
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Entwicklung der Grunderwerbsteuer: 

 

Es fehlen noch 4 Monatseingänge, die Entwicklung liegt deutlich über dem Vorjahresniveau.  

Zum 31.08. wurden bereits 76,5 % der geplanten Erträge aus der Grundwerwerbsteuer er-

zielt. Die geplanten Erträge in Höhe von 4 Mio. € werden zum jetzigen Zeitpunkt um mehr 

als 500.000 € übertroffen werden.  
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Ein Blick auf den aktuellen Ergebnisstand des Liegenschaftsamtes (Kostenstellen 941 

bis 999):  

 

Die 9,3 Mio. €,die 2017 zur Verfügung stehen, werden nach derzeitigem Stand auch abflie-

ßen. Derzeit sind 65 % abgeflossen. Die Mittelausschöpfung bewegt sich auf einen ähnli-

chen Niveau (rund 6 Mio. €) wie auch schon in den drei Vorjahren.  
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Ein Blick auf die Personalaufwendungen 

 

Die Personalaufwendungen liegen zum Stichtag um 802.057 € über dem Vorjahr. Die in den 

letzten Jahren geschaffenen neuen Stellen wirken sich deutlich aus. 

Die Planansatz 2017 wurde gegenüber der Planung 2016 um 1.148.770 € angehoben.  

Die Personalaufwendungen wurden 2017 mit rund 22 Mio. € geplant. Diese Planung wird 

nach den derzeitigen Hochrechnungen des Personalservices auch unter Berücksichtigung 

der zu bildenden Rückstellungen nicht erreicht. Es wird mit Personalkosten für 2017 in Höhe 

von 21,2 Mio. € gerechnet. Dies bedeutet eine Unterschreitung des Planansatzes um 

800.000 €. 
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Ein Blick auf die Entwicklung in der Jugendhilfe: 

 

 

Das Teilbudget wurde gegenüber dem Vorjahr um 918.958 € reduziert. Der Mittelabfluss liegt 

um 999.364 € unter dem Vorjahr. Das Jugendamt geht unter Würdigung der unbekannten 

Größen und Entwicklungen davon aus, dass der Plan 2017 um bis zu 150.000 € (1,2 %) 

unterschritten werden kann.  
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Entwicklung der Unterkunftskosten im Bereich des Jobcenters (Kostenträger 2511): 

 

 

Die Kosten der Unterkunft liegen um über 777.385 € über dem Vorjahr.  

Die Planung 2017 wurde gegenüber dem Vorjahr um 942.410 € erhöht. Die vor allem vor 

dem Hintergrund deutlich steigender Fallzahlen und der Anhebung der Mietpreisobergren-

zen.  

Die Planeinhaltung wird gelingen. 



Seite 8 

Entwicklung der Kosten der Grundsicherung (Kostenträger 2264 und 2265): 

 

Seit 2014 werden hier die Erträge in Höhe der Aufwendungen geplant. Der Nettobedarf des 

Landkreises beträgt damit 0 €. Die Aufwendungen des Landkreises Ebersberg wurden 2017 

mit 2.800.000 € geplant. Zum 31.08.2017 sind bereits 70 % der geplanten Aufwendungen 

angefallen. Diese Kosten werden in voller Höhe vom Bund übernommen. 

Der Kreis- und Strategieausschuss hat den Bericht zur Kenntnis genommen.  

Diskussionen enstanden zum Thema Rückstellungen für Investitionen. Frau Keller beantwor-

tete die Frage insofern, als zu unterscheiden sei zwischen der Bildung von Rückstellungen 

(Wirkung: Reduzierung von Ergebnisüberschüssen) und der Liquidität. Angesichts der der-

zeitigen Situation, dass für Liquidität sog. „Verwahrgelder“ zu bezahlen sind, sei es teuer, 

Liquidität zu „halten“ – insofern achte das Finanzmanagement darauf, dass diese wieder 

abfließe. Das bedeute, Kredite werden erst aufgenommen, wenn der Landkreis keine liqui-

den Mittel mehr habe.  

Eine weitere Diskussion entstand zum Thema Staatsaufgaben und deren Finanzierung. Frau 

Keller wies darauf hin, dass ca. 60 % der Aufgaben eines Landratsamtes Staatsaufgaben 

seien. Der Freistaat Bayern trage diese Kosten nicht im vollen Umfang, wie die nachfolgende 

Berechnung zeige: 
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Das nachgewiesene und vom Bayer. Innenministerium auch anerkannte Defizit des Land-

kreises Ebersberg betrage in den Jahren 2012 bis 2016 zwischen 3,7 Mio € und 2,3 Mio €. 

Solche Berechnungsmodelle lägen aus ganz Bayern vor, aus jedem Regierungsbezirk habe 

sich mindestens ein Landratsamt daran beteiligt. Sowohl der Bayerische Innovationsring als 

auch der Bayerische Landkreistag seien darüber im ständigen Austausch mit dem Finanzmi-

nisterium. 

 

Auswirkung auf Haushalt: 
 
Die Finanzmanagerin prognostiziert ein verbessertes Ergebnis von rund 2 Mio € gegenüber 

der Planung – damit wird auch für 2017 ein Ergebnisüberschuss von mehr als 10 Mio € mög-

lich, der unmittelbar für Investitionen der Folgejahre eingesetzt werden kann und in dieser 

Höhe Kreditaufnahmen vermeidet. 

 
Der Zwischenbericht über den Verlauf des Haushaltsjahres 2017 wird zur Kenntnis genom-
men. 

 

II. Beschlussvorschlag: 

Dem Kreistag wird folgender Beschluss vorgeschlagen: 

keiner 

 

 

gez. 
 
 
Brigitte Keller 
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